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Wir bitten deshalb auch an dieser Stelle den Herrn Fi­

nanzminister, diesem Antrage ein geneigtes Wohlwollen entge­
genbringen zu wollen.

Taravergütung für Sumatra- und Javatabak. 
Die Handelskammer hat unter dem 18. März 1887 bei dem 
Herrn Finanzminister beantragt, in der Berechnung der Tara- 
vergütung für Rohtabak in Umschließungen aus feinen Bin- 
sematten oder Matten von gleich schwerem oder schwererem 
Material eine Aenderung eintreten zu lassen, dahingehend, 
daß für Sumatra- und Java-Rohtabake der frühere gültige 
Tarasatz von 3 wieder festgesetzt werde.

Diese Eingabe hatte jedoch keinen Erfolg, indem der 
Bnndesrath inhaltlich eines an die Kammer gerichteten Er­
lasses des Herrn Finanzministers vom 18. Juli 1887 in 
einer Sitzung vom 30. Juni 1887 beschlossen hat, dem An­
trage keine Folge zu geben.

Zoll auf Cigarrenkistenbretter. Eine größere Ci- 
garrenkistenfabrik wandte sich an die Kammer mit den: Er­
suchen, bei dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe 
dahin vorstellig zu werden, daß stir gehobelte und gebeizte 
Cigarrenkistenbretter, sowie für Bretter mit dem Messer ge­
schält oder gestoßen, der bislang bestehende Eingangszoll auf 
10 Mark erhöht bezw. eine anderweitige Klassifizirung des 
Artikels in dem Zolltarif herbeigeführt werde.

Die Fabrik motivirte das Gesuch mit dem Hinweis auf 
die erdrückende Konkurrenz, welche durch die russischen Erlen­
hölzer in letzter Zeit der deutschen Cigarrenkisten-Industrie 
bereitet werde.

Auf Grund verschiedener eingeholter Gutachten beschloß 
die Kammer, dem Antrage auf Befürwortung eines Zolles 
von M. 10 nicht stattzugeben, vielmehr hielt dieselbe einen 
Zollsatz von M. 3 für genügend.

Mitte Juli 1887 wurde dann mit Rücksicht auf die 
immer erdrückender wirkende Konkurrenz der russischen Ostsee- 
provinzen, welche große Massen Cigarrenkistenbretter von Er- ! 
lenholz zu außerordentlich billigen Preisen auf den deutschen 
Markt warfen, der Eingangszoll für russische Provenienz erhöht, ! 
und durch Beschluß des Bundesraths vom 7. Juli 1887 ge- - 
langte in dem amtlichen Waarenverzeichniß zum Zolltarif 
unter Nr. 13 die besondere Rubrizirung von Cigarrenkisten- 
bcetter in Wegfall, so daß dieselben vom 1 August 1887 ab, 
wenn sie nicht eine Dicke von mindestens 2' 2 mm haben, 
nunmehr als Fournire (Position 13, o) zu 6 Mark pro ! 
100 üZ verzollt werden.

Hiermit wird wohl auch die Cigarrenkisten-Judustrie des 
diesseitigen Bezirkes hinlänglichen Schutz erlangt haben.

Wein Handel. Schließlich ist eine Maßregel der Zoll­
behörde zu erwähnen, welche auf das Geschäft nachtheilig 
einwirkte. In Folge höherer Benützung wurde plötzlich ohne 
vorherige Ankündigung bei der Verzollung von Champagner- ! 
Wein in Flaschen die Nettoverwiegung der Flaschen verlangt 
und die im Vereinszolltarif angenommenen Tarasätze ohne ! 
Weiteres aufgehoben: die Verzollung ist dadurch eine zeit­
raubende und schwierigere geworden und verlieren die Körbe 
und Kisten, welche meistens im Original weiter verkauft wer­
den, den Charakter ihrer Originalität auf welchen aber von 
Seiten der Abnehmer besonderes Gewicht gelegt wird; auch 
stellt sich die Eingangssteuer durch die Nettoverwiegung pro 
Flasche erheblich theurer und mußte diese Differenz von dem 
Weinhändler getragen werden, welcher ohne vorherige Kennt­
niß von der plötzlich angeordneten Aenderung zu alten Preisen 
auf Lieferung verkauft hatte.

Unter dem Eindruck aller dieser ungünstigen Verhältnisse 
bleibt uur noch ein ganz minimaler Nettoverdienst erreichbar, 
der keineswegs auch nur einigermaßen lohnend, also auch 
nicht zufriedenstellend genannt werden kann.

Zündschnur-Fabrikation. Seitens der Zündschnur- 
Fabrik der Herren Brücker u. Zschetzsche zu Minden wird 
uns mitgetheilt, daß der Absatz nach Oesterreich-Ungarn infolge 
der im vorigen Jahre dort in Kraft getretenen höheren Zolle

fast gänzlich aufgehört hat und auch andere Staaten, wie 
Italien, Belgien, Frankreich, Schweden und Norwegen auf 
Zündschnur ungleich höhere Zölle erheben, als Deutschland, 
und dadurch das deutsche Fabrikat in den betreffenden Staa­
ten immer mehr in seinem bisherigen Besitzstände verdrängt 
wird, bezw. gänzlich ausgeschlossen ist. Der Zollsatz auf 
Züuder trägt nämlich in Deutschland nur 3 Mark pro 100 
dahingegen beispielsweise in Oesterreich 24 Gulden Gold. 
Frankreichs Zölle auf Zünder sind zum Theil uoch höher 
und während es somit nicht möglich ist, deutsche Zünder nach 
dort abzusetzen, exportiren Frankreich und Belgien bedeutende 
Qualitäten nach den Reichslanden Elsaß-Lothringen, nach den 
Rheinlanden und nach Luxemburg.

Ein höherer Zoll auf Zündschnur ist im Juteresse der 
Brauche deshalb dringend geboten.

Aus dem Jahresbericht der Handelskammer zu Essen 
pro 1887.

Eingangs des Berichtes des Vorjahres konnte konstatirt 
werden, daß die Verhältnisse der Eisen-Industrie eine Besse­
rung erfahren haben. Diese Besserung hat angehalten und 
die Verhältnisse der Eisen- und Stahl-Industrie des hiesigen 
Bezirks dürfen im Allgemeinen mr das vergangene Jahr als 
nicht ungünstig bezeichnet werden. Die Produktion an Roh­
eisen innerhalb Deutschlands hat erheblich zugenommen und 
hierbei ist Rheinland und Westfalen an erster Stelle mit be­
seitigt gewesen. Sehr bemerkenswerth ist es, daß die ver­
mehrte Produktion, soviel hier bekannt geworden ist, zu einem 
großen Theile vom Julande ausgenommen worden ist und 
nur zum geringeren Theil ihren Absatz nach dem Auslande 
gefunden hat.

Die Nothwendigkeit der Einführung einer direkten 
Zoll-Abfertigung in der Stadt Essen ist in den Be­
richten der Haudels-Kammer wiederholt betont worden. Die 
Erfüllung der bezüglichen Wünsche, sowie derjenigen, welche 
auf Errichtung einer zollfreien Niederlage in der Stadt Essen 
gerichtet waren, erschien möglich geworden, als die hiesige 
katholische St. Johauuis-Gemeinde das jetzige Gebäude des 
Untersteueramts nebst Zollschuppen, welche beide als für un­
ser Steueramt durchaus unbrauchbar und zweckwidrig einge­
richtet mehrmals von uns bezeichnet worden sind, anzukaufen 
Schritte that. Leider kam eine Einigung über ein vom ka­
tholischen Kirchenvorstande angebotenes, unseres Erachtens 
besser zum Steueramte geeignetes Austausch-Grundstück am 
Bergisch-Mürkischeu Bahnhöfe nicht zu Stande und wir sind 
heute wiederum in derselben Lage, welche wir im vorjährigen 
Berichte geschildert haben.

Einen Einfluß der Zollerhöhungen von 5 M. auf 
Weizen und Roggen, Hafer 4 M., Buchweizen und Hülsen- 
irüchte 2 M., 2,25 M. auf Gerste nnd 4 M. auf Malz 
haben wir bis jetzt an dem Preise der Lebensrnittel nicht be­
obachten können. Die Frage der Aufhebung des Jdentitäts- 
Nachweises für Getreide ist noch unerledigt; doch scheint die 
Meinungsverschiedenheit nur uoch die Form der Aufhebung 
zu betreffen, welche allerdings für den Handel wichtig und 
für die einzelnen Landestheile verschieden zu beurtheilen ist.

Auch im verflossenen Jahre übten die amerikanischen Futter­
artikel, wie Baumwollsnatknchen, Baumwollsaatmehl, Erdnuß­
kuchen, Erdnußmehl Palmkernkuchen re. w., namentlich auf 
das Mühlengewerbe einen nachtheiligen Einfluß. Es wird 
als wünschenswerth erachtet, diese ausländischen Futter­
stoffe mit einem Eingangszoll zu belegen.

Ein Zoll auf Weizenkleien wird als nothwendig er­
achtet, weil sich unter den eingeführten Kleien nach den Be­
richten eine Menge Mehlstoff — bis zu 20°/« — befinden 
soll, die zollfrei hereinkommen und von inländischen Mühlen, 
die an der Grenze liegen, zur Fabrikation noch verwendet 
würde.' . .


